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Allgemeines zum 
Meldeverfahren 
und Anmeldung.
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Ihre Nachricht ist für jede 
teilnehmende Person sichtbar.

1. Haben Sie Fragen zu den heutigen Themen?

Feedbackbogen beim Verlassen des 
Seminars.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige 
Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers 
(m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 
gleichermaßen für alle Geschlechter.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige 
Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers 
(m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 
gleichermaßen für alle Geschlechter.
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2. Haben Sie individuelle Fragen oder zu 
anderen Themen?

Wenden Sie sich an den Arbeitgeberservice oder 
Kundenservice der VBL.
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1 Allgemeines zum Meldeverfahren.

2 Anmeldung.

3 Informationsangebote.
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1. Allgemeines zum Meldeverfahren.



Seite 8

■ Die Richtlinien regeln das Melde- und 
Abrechnungsverfahren in der Pflichtversicherung.

■ Die Beteiligten (Arbeitgeber) sind zur Meldung 
verpflichtet.
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Die Richtlinien für das Melde- und Abrechnungsverfahren

■ gelten seit dem 1. Januar 2005, 

■ sind für nach dem 31. Dezember 2004 eingehende Meldungen maßgebend und 

■ beziehen sich nur auf Meldungen für Zeiten, die nach dem 31. Dezember 2001 liegen.
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Übertragungsweg

Electronic Data Interchange (EDI) Datenfernübertragung. 

Meldungen des ArbeitgebersMeldungen des Arbeitgebers

Datenübertragung

Übernahme der Datei durch 
die VBL zur Verarbeitung der 
einzelnen Meldungen

Übernahme der Datei durch 
die VBL zur Verarbeitung der 
einzelnen Meldungen

Nähere Informationen zum elektronischen Datenaustausch finden Sie unter: www.vbl.de
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Übertragungsweg

Erfolgen Meldungen nicht im Wege der automatisierten Datenübermittlung, 
können sie als

Online-Meldung V2

über das Arbeitgeberportal vorgenommen werden.
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Der Arbeitgeber erhält

Fehlerhafte Meldungen:Fehlerhafte Meldungen:

Beanstandete 
Meldungen gelten
als nicht bei der VBL 
eingegangen!

Beanstandete 
Meldungen gelten
als nicht bei der VBL 
eingegangen!

ein Beanstandungs-
protokoll, das die 
fehlerhaften Angaben
erläutert. 

ein Beanstandungs-
protokoll, das die 
fehlerhaften Angaben
erläutert. 
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Fehlerfreie Meldungen: Fehlerfreie Meldungen: 

■ Bei maschinellen Meldungen nach der Übernahme der 
Daten in den Bestand eine Bestätigung der Verarbeitung.

■ Online-Meldungen V2 werden in Listenform bestätigt.

■ Von Anmeldungen und deren Berichtigungen beziehungs-
weise Stornierungen erhalten der Versicherte und der 
Arbeitgeber Nachweise.

■ Bei maschinellen Meldungen nach der Übernahme der 
Daten in den Bestand eine Bestätigung der Verarbeitung.

■ Online-Meldungen V2 werden in Listenform bestätigt.

■ Von Anmeldungen und deren Berichtigungen beziehungs-
weise Stornierungen erhalten der Versicherte und der 
Arbeitgeber Nachweise.

Der Arbeitgeber erhält
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Zeitpunkt:

Anmeldungen haben unverzüglich zu erfolgen (Ziffer 3.1 RIMA), da der Versicherungsschutz erst mit 
dem Eingang der Anmeldung eintritt (§ 27 Absatz 1 Satz 1 VBLS).
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2. Anmeldung.
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§ 28
Abs. 2 
VBLS

§ 28
Abs. 2 
VBLS

PrüfungPrüfung

§26
VBLS
§26
VBLS

§ 27 VBLS§ 27 VBLS

§ 28
Abs. 2 
VBLS

Prüfung

§26
VBLS

§ 27 VBLS
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Meldetatbestände

Anmeldung

■ Die Voraussetzungen zur 
Pflichtversicherung sind erfüllt

■ Es ist keine der Ausnahme-
regelungen anzuwenden

■ Der Versicherungsschutz 
beginnt mit Eingang der 
Anmeldung

Berichtigung

■ Namen oder 
Namensbestandteile

■ Anschrift

■ Geburtsdatum

■ Geschlecht

■ Rentenversicherungs-
nummer

Stornierung

■ Es besteht keine Versicherungspflicht

■ Falsche Kontonummer

■ Wissenschaftlich Beschäftigte: 
Befreiung von der Pflichtversicherung

■ Mit Ausnahme der Adressdaten und 
der RV-Nummer werden alle Daten 
aus der Anmeldung gelöscht 

■ Bereits vorgenommene Jahres-/ 
Abmeldungen sind zu stornieren
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Beispiel 1.

Eine Beschäftigte, geboren am 16. April 1983, wird zum 1. April 2025 eingestellt.
Die Voraussetzungen zur Pflichtversicherung sind erfüllt. 

Eine Vorversicherung bei der VBL liegt nicht vor. 
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Beispiel 2.

Ein Beschäftigter, geboren am 17. August 1970, wird zum 1. Dezember 2025 eingestellt.
Es bestand bereits bis 31. März 2015 Pflicht zur Versicherung bei der VBL.

Versicherungsnummer VBL bisher 1708702333
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Beispiel 3.

Ein Beschäftigter mit einer wissenschaftlichen Tätigkeit an einer Forschungseinrichtung wurde mit einem befristeten 
Arbeitsvertrag von 2 Jahren eingestellt und ließ sich gem. § 28 Abs 1 VBLS von der Versicherungspflicht befreien.
Er wurde mit VBL-Vordruck FV2 zur freiwilligen Versicherung angemeldet. Die freiwillige Versicherung VBLextra
begann am 1. Januar 2024.

Mit Arbeitsvertag vom 14. September 2025 wird das zunächst auf 2 Jahre befristete Arbeitsverhältnis auf unbestimmte 
Zeit verlängert.

Die Pflichtversicherung beginnt am                                                                                           1. September 2025
Versicherungsnummer VBL bisher 1401714442
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Meldetatbestände

Anmeldung

■ Die Voraussetzungen zur 
Pflichtversicherung sind erfüllt

■ Es ist keine der Ausnahme-
regelungen anzuwenden

■ Der Versicherungsschutz 
beginnt mit Eingang der 
Anmeldung

Berichtigung

■ Namen oder 
Namensbestandteile

■ Anschrift

■ Geburtsdatum

■ Geschlecht

■ Rentenversicherungs-
nummer

Stornierung

■ Es besteht keine Versicherungspflicht

■ Falsche Kontonummer

■ Wissenschaftlich Beschäftigte: 
Befreiung von der Pflichtversicherung

■ Mit Ausnahme der Adressdaten und 
der RV-Nummer werden alle Daten 
aus der Anmeldung gelöscht 

■ Bereits vorgenommene Jahres-/ 
Abmeldungen sind zu stornieren
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Beispiel 4.

Frau Helga Schmidt ist seit dem 1. Januar 2000 bei der VBL pflichtversichert. 

Am 5. Mai 2025 heiratet sie und nimmt den Namen ihres Mannes (Beimer) an. 
Gleichzeitig ändert sich ihr Wohnsitz.

Versicherungsnummer VBL 0604766667
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Beispiel 5.

Herr Toni Wellenkamp ist seit dem 1. Dezember 2023 bei der VBL pflichtversichert.

Bei der Anmeldung zur Pflichtversicherung wurde als Kennzahl für das Geschlecht versehentlich
die Kennzahl 2 (= weiblich) angegeben.

Versicherungsnummer VBL aufgrund der Anmeldung zum 1. Dezember 2023   1912738226
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Beispiel 6.

Frau Tina Meierstein wurde zum 1. Juni 2023 zur Pflichtversicherung angemeldet.

Bei der Anmeldung wurde versehentlich ein falsches Geburtsdatum angegeben. Frau Meierstein ist tatsächlich
am 14. Oktober 1969 geboren. Angegeben wurde bei der Anmeldung das Geburtsdatum 14. Oktober 1979.

Versicherungsnummer der VBL aufgrund der Anmeldung zum 1. Juni 2023 1410797014
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Meldetatbestände

Anmeldung

■ Die Voraussetzungen zur 
Pflichtversicherung sind erfüllt

■ Es ist keine der Ausnahme-
regelungen anzuwenden

■ Der Versicherungsschutz 
beginnt mit Eingang der 
Anmeldung

Berichtigung

■ Namen oder 
Namensbestandteile

■ Anschrift

■ Geburtsdatum

■ Geschlecht

■ Rentenversicherungs-
nummer

Stornierung

■ Es besteht keine Versicherungspflicht

■ Falsche Kontonummer

■ Wissenschaftlich Beschäftigte: 
Befreiung von der Pflichtversicherung

■ Mit Ausnahme der Adressdaten und 
der RV-Nummer werden alle Daten 
aus der Anmeldung gelöscht 

■ Bereits vorgenommene Jahres-/ 
Abmeldungen sind zu stornieren
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Beispiel 7.

Ein Beschäftigter mit einer befristet wissenschaftlichen Tätigkeit an einer Hochschule wird zum 1. Februar 2025 
eingestellt. Er wird zunächst zur Pflichtversicherung angemeldet. Im März 2025 stellt er beim Arbeitgeber einen
Antrag auf Befreiung von der Pflichtversicherung zugunsten der VBLextra (§ 28 Abs. 1 VBLS). 

Versicherungsnummer VBL 0911751238
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Beispiel 8.

Frau Sabine Suttner wurde zum 1. Dezember 2024 versehentlich unter der Kontonummer 123456 angemeldet.
Korrekt wäre eine Anmeldung unter Kontonummer 234567 gewesen.

Versicherungsnummer VBL 0104807670
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3. Informationsangebote.
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Bleiben Sie auf dem Laufenden.

 Versand sechsmal im Jahr

 Aktuelle Themen und Wissenswertes rund um die betriebliche Altersvorsorge bei der VBL 

 Informationen zu neuen Service-Angeboten, Online-Services in Meine VBL und Gesetzesänderungen

 Aktuelle Seminartermine
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Telefon

Versicherte
Pflichtversicherung VBLklassik 0721 93 98 93 1 *
Freiwillige Versicherung VBLextra 0721 93 98 93 5 *

Rentner
Allgemeine Anfragen 0721 93 98 93 9 *

Arbeitgeber
Pflichtversicherung/Melde-
und Abrechnungsverfahren 0721 93 98 93 8 *
Freiwillige Versicherung 0721 93 98 93 5 *
Seminare, Veranstaltungen 0721 155 808 *
Beteiligungen 0721 155 309

*Telefonische Servicezeiten:
■ Montag, Donnerstag von 8:00 bis 18:00 Uhr
■ Dienstag, Mittwoch, Freitag von 8:00 bis 16:30 Uhr

Versicherte
Pflichtversicherung VBLklassik 0721 93 98 93 1 *
Freiwillige Versicherung VBLextra 0721 93 98 93 5 *

Rentner
Allgemeine Anfragen 0721 93 98 93 9 *

Arbeitgeber
Pflichtversicherung/Melde-
und Abrechnungsverfahren 0721 93 98 93 8 *
Freiwillige Versicherung 0721 93 98 93 5 *
Seminare, Veranstaltungen 0721 155 808 *
Beteiligungen 0721 155 309

*Telefonische Servicezeiten:
■ Montag, Donnerstag von 8:00 bis 18:00 Uhr
■ Dienstag, Mittwoch, Freitag von 8:00 bis 16:30 Uhr
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Überleitung.

www.vbl.de – im Suchfeld „Überleitung“ 
oder „Übersicht“ eingeben.
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VBLspezial.

Mit der Maus auf 
„Service“ deuten – auf 
„VBLspezial“ klicken.
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VBLerklärfilme.

Mit der Maus auf 
„Service“ deuten – auf 
„VBLerklärfilme“ 
klicken.
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onlineseminare@vbl.de


